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Alleinarbeit

Zuständigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Gefährdung durch Ar-
beitsumgebungs-
bedingungen

Verschiedene Verletzungen
durch erschwerte/unmögliche

Benachrichtigung der Ersthelfer
im Notfall

 Geeignete organisatorische Maßnahmen planen
und einhalten

 Bei der Zuweisung der Tätigkeiten werden die 
Fähigkeiten, inklusive Ausbildung und Schu-
lung, und der Zustand der Bediensteten mit Be-
zug auf ihre Gesundheit und Sicherheit berück-
sichtigt.

 Keine Arbeiten mit erhöhtem Unfallrisiko durch-
führen lassen

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Gefährdung durch Ar-
beitsumgebungs-
bedingungen

Verschiedene Verletzungen
durch erschwerte/unmögliche

Benachrichtigung der Ersthelfer
im Notfall

 Die alleinige Anwesenheit im Gebäude vermei-
den 

 Ein geeignetes Kommunikationsmittel mit sich 
führen

 Keine Arbeiten mit erhöhtem Unfallrisiko durch-
führen 

 Keine Aufzüge verwenden

 Für Tätigkeiten in entlegenen bzw. isolierten Be-
reichen - beispielsweise Archiv - an einer be-
setzten Stelle (Sekretariat oder Portierloge) ein 
Register mit zweckmäßigen Angaben (Wer, wo, 
wie lange) führen

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:
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INFORMATION UND AUSBILDUNG
- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-

brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken


